
  

 

Wild Bunch AG 

Berlin 

WKN A2TSU2; ISIN DE000A2TSU21 

 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

 

Am 

Mittwoch, den 3. Juli 2024, um 10:00 Uhr (MESZ), 

findet in den Räumlichkeiten der  

Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik mbH „The Burrow“, Karl-Heinrich-Ulrichs-

Straße 22/24 / Lützowplatz 15 10785 Berlin, 

eine  

außerordentliche Hauptversammlung der Wild Bunch AG mit Sitz in Berlin  

statt. 

 

Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre* herzlich ein. 

 

*Sofern in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet wird, 

erfolgt dies ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit. Alle personenbezogenen 

Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu 

verstehen. 

  



  

I. TAGESORDNUNG 

1. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß 

§ 92 Abs. 1 AktG 

Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe von 

mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.  

Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 

vorgesehen, da er sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige des 

Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG beschränkt 

. 

 

2. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die 

etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten 

ordentlichen Hauptversammlung 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, („Mazars“) zum Abschlussprüfer und zum 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Prüfer für eine etwaige 

prüferische Durchsicht von Zwischenberichten oder sonstiger unterjähriger 

Finanzinformationen bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen.  

 

3. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG setzt sich nach § 95 AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 

der Satzung der Gesellschaft aus fünf Mitgliedern zusammen, die gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 

Abs. 1 AktG von der Hauptversammlung gewählt werden.  

Die Amtszeit der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder Tarek Malak und Kai Diekmann 

endet mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Die Amtszeit des 

Aufsichtsratsmitglieds Arjun Metre endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2024 

oder spätestens am 31. August 2024. Es sollen daher vorzeitig Wahlen zum Aufsichtsrat 

stattfinden.  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser 

außerordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juli 2024 für einen Zeitraum bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 

beschließt, erneut in den Aufsichtsrat der Wild Bunch AG zu wählen:  

 



  

3.1 Tarek Malak, wohnhaft in Berlin, Portfoliomanager und Angestellter bei 

der Tennor International Services B.V. (Berlin Branch) mit Sitz in Berlin;  

3.2 Kai Diekmann, wohnhaft in Potsdam, Journalist und Unternehmer, 

Gründer StoryMachine und Gründer DeutscheFondsgesellschaft; und 

3.3 Arjun Metre, Head of Sports, Media & Entertainment bezogene 

Investments für Tennor Holding B.V., Schiphol, Niederlande, wohnhaft in 

Santa Clara, Kalifornien, USA. 

 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahl 

zum Aufsichtsrat (Einzelwahl) entscheiden zu lassen. 

Über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne 

des § 100 Abs. 5 AktG verfügen Tarek Malak sowie Arjun Metre. 

Der Aufsichtsrat hat sich bei den Kandidaten vergewissert, dass sie den für die Tätigkeit des 

Aufsichtsrats erforderlichen Zeitaufwand aufbringen können. Die vorgeschlagenen 

Kandidaten haben sich vorab bereit erklärt, das Amt für den Fall ihrer (Wieder-)Wahl 

anzunehmen. 

 

Ergänzende Angaben zu den Aufsichtsratskandidaten gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz und gemäß des Deutschen Corporate Governance Kodex in der aktuellen 

Fassung vom 28. April 2022 

 

Tarek Malak 

Persönliche Daten 

Geburtsjahr: 1976 

Nationalität: Deutsch 

Kurzlebenslauf Tarek Malak  

Tarek Malak studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen, Schweiz und 

arbeitet bei der Investmentbank Rothschild zunächst in Frankfurt am Main und später in 

London. Als Mitglied des M&A Teams von Rothschild beriet er Unternehmen vorwiegend aus 

den Bereichen TMT (Telecom, Media and Technology), Immobilen sowie Handel und 

Konsumgüter. Später wechselte er in das Restrukturierungsteam bei Rothschild, wo er 

vorwiegend Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Reise- und Freizeitindustrie sowie 

Handel und Konsumgüter beriet. Seit 2011 war Tarek Malak bei der Sapinda-Gruppe tätig, 

zunächst bei der Sapinda Deutschland GmbH und später bei der Sapinda International 

Services B.V. vorwiegend in Berlin und London. Aktuell ist Tarek Malak Portfoliomanager und 



  

Angestellter bei der Tennor International Services B.V. (Berlin Branch) mit Sitz in Berlin. Tarek 

Malak wurde 2017 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. 

 

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 

S. 5 Hs. 1 AktG 

− Keine. 

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 Hs. 2 AktG 

− Vorsitzender des Aufsichtsrats der Amatheon Agri N.V. 

Weitere Tätigkeiten (Managementpositionen und Partnerschaften): 

− Geschäftsführer der Rendsburg Kieler Projektmanagement GmbH; 

− Geschäftsführer der Rendsburg Kieler Immobilien GmbH. 

 

Im Hinblick auf eine geschäftliche Beziehung zu einem mit mehr als 10 % der 

stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Aktionär wird darauf hingewiesen, 

dass Herr Tarek Malak Mitarbeiter des größten Aktionärs der Gesellschaft ist. Nach 

Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen darüber hinaus keine für die Wahlentscheidung der 

Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen 

Tarek Malak einerseits und den Gesellschaften des Wild Bunch-Konzerns, deren Organen 

oder einem sonstigen direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an 

der Wild Bunch AG beteiligten Aktionär andererseits. 

Der Kandidat ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht als unabhängig im Sinne des 

Deutschen Corporate Governance Kodex anzusehen. 

 

Kai Diekmann 

Persönliche Daten 

Geburtsjahr: 1964 

Nationalität: Deutsch 

 

Kurzlebenslauf 

Kai Diekmann  

Kai Diekmann war bis Januar 2017 Herausgeber von BILD und zuvor 15 Jahre lang BILD-

Chefredakteur. 2012/2013 verbrachte Kai Diekmann 10 Monate im Silicon Valley, um an der 

Westküste der USA im Auftrag von Axel Springer neue unternehmerische Ideen für digitales 



  

Wachstum zu entwickeln. Von 2004 bis 2011 war er unabhängiges Mitglied des Board of 

Directors von Hürriyet und von 2011 bis 2022 Non-Executive Director der Londoner Times. 

Seit 2017 berät Kai Diekmann UBER, San Francisco.  

 

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 

S. 5 Hs. 1 AktG 

− Keine. 

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 Hs. 2 AktG 

− Keine. 

Weitere Tätigkeiten: 

Kai Diekmann ist seit 2002 im Vorstand der Atlantik-Brücke e.V., Berlin, und seit 2012 im 

Vorstand der Stiftung für Kunst und Kultur, Bonn. Seit November 2017 ist er außerdem 

Vorsitzender des Freundeskreis Yad Vashem in Deutschland e.V., Berlin. Kai Diekmann ist 

Gründer und Gesellschafter von Der Zukunftsfonds und des Social Media Unternehmens 

StoryMachine GmbH. Außerdem ist Kai Diekmann Autor und Herausgeber mehrerer Bücher. 

 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der 

Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen 

Kai Diekmann einerseits und den Gesellschaften des Wild Bunch-Konzerns, deren Organen 

oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der Wild 

Bunch AG beteiligten Aktionär andererseits. 

Der Kandidat ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats als unabhängig im Sinne des 

Deutschen Corporate Governance Kodex anzusehen. 

 

 

Arjun Metre 

 

Kurzlebenslauf 

Arjun Metre 

Arjun Metre ist als Senior Managing Director & Head of Sports, Media & Entertainment Related 

Investments bei der Tennor Holding B.V. tätig. Davor war Arjun Metre langjährige 

Führungskraft der Intel Corporation, bei der er in den letzten 14 Jahren in verschiedenen 

Funktionen tätig war, zuletzt als Investment Director bei Intel Capital. In dieser Zeit 

verantwortete Arjun Metre Investitionen in den Bereichen Medien, Unterhaltung und 



  

Sporttechnologie und unterstützte Investitionen in anderen Segmenten. In dieser Funktion war 

er zudem an der Gründung der Emerging Technology Initiative beteiligt, einer gemeinsamen 

Innovationsplattform der nordamerikanischen Basketballliga NBA & Intel Capital, die sich auf 

die Entwicklung der nächsten Generation von Sport- und Unterhaltungsunternehmen 

konzentriert. Zudem unterstützte er die Gründung des OneTeam Collective, des Athlete 

Accelerator der NFL Players Association. Als Chief of Staff bei Intel Capital, steuerte Arjun 

Metre unter anderem das Projektmanagement von Schlüsselinitiativen und -transaktionen, 

einschließlich strategischer Investitionen, Exits und jährlicher Investitionszuweisungen. Vor 

seiner Tätigkeit bei Intel Capital leitete Arjun Metre die Media & Entertainment Partnerships 

der Intel Corporation, innerhalb derer er für Business Development, strategische Planung und 

wichtige Beziehungen im gesamten Media & Entertainment-Segment verantwortlich war. 

Arjun Metre verfügt auch über umfangreiche Start-Up-Erfahrung bei verschiedenen Medien-, 

Technologie- und Telekommunikationsunternehmen wie Telenor Interactive, LockStream & 

Hollywood Media Corp. Er hält einen Abschluss in Management Science/Quantitative 

Economics der University of California in San Diego. 

 

Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 

S. 5 Hs. 1 AktG 

− Keine. 

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 Hs. 2 AktG 

− Keine. 

Weitere Tätigkeiten (Managementpositionen und Partnerschaften): 

− K2 Access Fund, Limited Partner and Advisor; 

− Gesellschafter-Geschäftsführer der Ananta Group, Inc. 

 

Zwischen einer Tochtergesellschaft von Arjun Metre und dem mit mehr als 10 % der 

stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Großaktionär besteht eine 

geschäftliche Beziehung. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen darüber hinaus 

keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder 

geschäftlichen Beziehungen zwischen Arjun Metre einerseits und den Gesellschaften des 

Wild Bunch-Konzerns, deren Organen oder einem sonstigen direkt oder indirekt mit mehr als 

10 % der stimmberechtigten Aktien an der Wild Bunch AG beteiligten Aktionär andererseits. 

Der Kandidat ist nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht als unabhängig im Sinne des 

Deutschen Corporate Governance Kodex anzusehen. 

 



  

 

4. Beschlussfassung über die Änderung von § 21 Abs. 1 Satz 2 der Satzung 

(Nachweisstichtag) 

Durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 

(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 des Aktiengesetzes 

dahingehend geändert, dass sich der Nachweis des Anteilsbesitzes für die Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung nicht wie bisher auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung beziehen muss, sondern auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 

Hauptversammlung. Die Gesetzesänderung erfolgte ausschließlich zur Angleichung an die 

Definition des Nachweisstichtags gemäß Artikel 1 Nummer 7 der Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. September 2018 zur Festlegung von 

Mindestanforderungen zur Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2007/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Identifizierung der Aktionäre, die 

Informationsübermittlung und die Erleichterung der Ausübung der Aktionärsrechte. Eine 

materielle Änderung der Frist ist hiermit nicht verbunden. 

Zur Angleichung an den geänderten Gesetzeswortlaut soll § 21 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der 

Gesellschaft angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

§ 21 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:  

„1. […]. Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache erstellte Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes nach, die sich auf den 

gesetzlich bestimmten Zeitpunkt zu beziehen hat; hierzu reicht in jedem Fall ein 

Nachweis durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus.“ 

 

5. Beschlussfassung über die Änderung von § 20 der Satzung (Ermächtigung 

virtuelle Hauptversammlung) 

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften 

und Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher 

Vorschriften (Bundesgesetzblatt I Nr. 27 2022, S. 1166 ff.) hat die virtuelle Hauptversammlung 

eine dauerhafte Regelung im Aktiengesetz erfahren. Nach § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann 

die Satzung vorsehen oder den Vorstand für maximal fünf Jahre dazu ermächtigen 

vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, das heißt ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, 

abgehalten wird. Der Gesetzgeber sieht die virtuelle Hauptversammlung gegenüber einer 



  

Präsenzveranstaltung als gleichwertige Alternative an. Insbesondere unter 

Nachhaltigkeitsaspekten und aus Kosteneinsparungsgründen erscheint das virtuelle Format 

als sinnvolle Alternative. 

Eine solche Ermächtigung des Vorstands soll beschlossen werden. Während der Laufzeit der 

Ermächtigung wird der Vorstand jeweils entscheiden, ob von der Ermächtigung Gebrauch 

gemacht und eine Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden 

soll. Der Vorstand wird hierbei die jeweils maßgeblichen konkreten Umstände des Einzelfalls 

in Betracht ziehen und seine Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zum Wohle der 

Gesellschaft und der Aktionäre treffen. Dabei wird der Vorstand auch die angemessene 

Wahrung der Beteiligungsrechte der Aktionäre in seine Entscheidung einbeziehen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 20 der Satzung der Gesellschaft wird um folgenden Abs. 5 ergänzt:  

„5.  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die 

Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem 

Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieses Abs. 5 in das Handelsregister 

der Gesellschaft.“ 

 

6. Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung (virtuelle Teilnahme 

von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen) 

Grundsätzlich sollen Mitglieder des Aufsichtsrats physisch an der Hauptversammlung 

teilnehmen. Nach § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG kann die Satzung jedoch bestimmte Fälle 

vorsehen, in denen eine Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der 

Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen darf. Von dieser 

Möglichkeit soll durch eine entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft Gebrauch 

gemacht werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 21 der Satzung der Gesellschaft wird um folgenden Abs. 4 ergänzt:  

„4. Mitgliedern des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Vorsitzenden der 

Hauptversammlung (Versammlungsleiter), ist in Abstimmung mit dem 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats (bzw. sofern der Aufsichtsratsvorsitzende 

betroffen ist, in Abstimmung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden) die 



  

Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

in den Fällen gestattet, in denen das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der 

physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung verhindert ist, das 

Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat, das 

Aufsichtsratsmitglied aufgrund rechtlicher Einschränkungen, eines Aufenthalts 

im Ausland, oder eines notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im 

Inland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische 

Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.“ 

 

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024/I mit 

der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die 

entsprechende Satzungsänderung in § 3 der Satzung  

Die in der Hauptversammlung vom 26. September 2018 beschlossene Ermächtigung des 

Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 

Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2018/I) ist am 25. September 2023 ausgelaufen.  

Um die Gesellschaft auch künftig in gesetzlich zulässigem Umfang in die Lage zu versetzen, 

ihre Eigenkapitalausstattung den sich ergebenden Erfordernissen flexibel anzupassen und 

sich bietende Akquisitionsmöglichkeiten rasch und sicher nutzen zu können, soll ein neues 

Genehmigtes Kapital 2024/I beschlossen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024/I 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 2. Juli 2029 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 

11.971.377,00 (in Worten: Euro elf Millionen neunhunderteinundsiebzigtausend 

dreihundertsiebenundsiebzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/I). Hierbei steht den 

Aktionären grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht zu. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG können 

die neuen Aktien auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten 

Kreditinstituten oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 

KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 



  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur in folgenden Fällen 

zulässig: 

− zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Aktien 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen 

gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen; 

− um Aktien als Belegschaftsaktien an Mitglieder des Vorstands, an Mitglieder der 

Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft, an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft 

auszugeben; 

− soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2024/I umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. 

einer Wandlungspflicht aus von der Wild Bunch AG oder ihren Konzerngesellschaften 

bereits begebenen oder künftig zu begebenden Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang 

einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder Optionsrechte bzw. 

nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionären zustehen würde; 

− wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet und die 

ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 

überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer 

Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 

auszugeben sind; 

− zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 

Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder 

teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus dem Genehmigten 

Kapital 2024/I in die Gesellschaft einzulegen; 

− zur Erfüllung einer bei einer Emission von Aktien der Gesellschaft mit 

Emissionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option. 



  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten 

und Bedingungen der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital und 

der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch 

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können 

insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden 

Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein 

Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses 

Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I und, falls das Genehmigte Kapital 2024/I bis 

zum 2. Juli 2029 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der 

Ermächtigung anzupassen. 

b) Satzungsänderung 

§ 3 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

„2. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 2. Juli 2029 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 11.971.377,00 (in Worten: Euro elf Millionen 

neunhunderteinundsiebzigtausenddreihundertsiebenundsiebzig) zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2024/I). Hierbei steht den Aktionären grundsätzlich das gesetzliche 

Bezugsrecht zu. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG können die neuen Aktien auch von einem oder 

mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder einem nach § 53 Abs. 1 

Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur in folgenden Fällen 

zulässig: 

− zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

− bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 

Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des 

Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen; 

− um Aktien als Belegschaftsaktien an Mitglieder des Vorstands, an Mitglieder der 

Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen der Gesellschaft, an 



  

Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer von verbundenen 

Unternehmen der Gesellschaft auszugeben; 

− soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2024/I umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. 

einer Wandlungspflicht aus von der Wild Bunch AG oder ihren 

Konzerngesellschaften bereits begebenen oder künftig zu begebenden Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder 

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionären zustehen 

würde; 

− wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen 

Bareinlagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet und 

die ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 

überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund 

anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder 

ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind; 

− zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der den 

Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder 

teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus dem Genehmigten 

Kapital 2024/I in die Gesellschaft einzulegen; 

− zur Erfüllung einer bei einer Emission von Aktien der Gesellschaft mit 

Emissionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten 

und Bedingungen der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital und 

der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien 

auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können 

insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden 

Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 

ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses 

Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist.  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I und, falls das Genehmigte Kapital 2024/I 

bis zum 2. Juli 2029 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf 

der Ermächtigung anzupassen.“ 



  

Der Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1 und 2 AktG zu diesem 

Tagesordnungspunkt 7 ist im Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt II. „Anlagen und 

Berichte zu den Tagesordnungspunkten“ abgedruckt. 

 

8. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen 

dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und 

über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die 

entsprechende Satzungsänderung in § 3 der Satzung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. September 2020 hat unter 

Tagesordnungspunkt 6 einen Beschluss über eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit 

zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020 

gefasst. Von der Ermächtigung wurde bisher kein Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung läuft 

am 29. September 2025 aus und soll vorzeitig erneuert werden 

Um der Gesellschaft auch künftig die erforderliche Flexibilität zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen zur Unternehmensfinanzierung zu geben, soll eine 

neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und ein 

neues bedingtes Kapital im Umfang EUR 11.971.377,00 (Bedingtes Kapital 2024/I) 

geschaffen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft vom 30. September 2020 unter Tagesordnungspunkt 6 und des 

Bedingten Kapitals 2020 

Die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. September 

2020 unter Tagesordnungspunkt 6 zur Begebung von Wandel-

/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie das Bedingte 

Kapital 2020 in § 3 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben. 

 

b) Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen 

dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts 



  

aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2. Juli 2029 

einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) 

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von bis zu EUR 

150.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern 

oder Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien 

der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 

11.971.377,00 nach näherer Maßgabe der jeweiligen Options- oder 

Wandelanleihebedingungen oder Genussrechtsbedingungen (im Folgenden jeweils 

„Bedingungen“) zu gewähren. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann gegen Barleistung, aber auch gegen 

Erbringung einer Sacheinlage, insbesondere die Beteiligung an anderen Unternehmen 

erfolgen. 

Die jeweiligen Bedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht sowie 

ein Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zum 

Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt vorsehen (in beliebiger 

Kombination). Die Ermächtigung umfasst die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft zu 

gewähren, soweit die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen von ihrem 

Wandlungs- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen, ihre Wandlungs- bzw. 

Optionspflicht erfüllen oder Andienungen von Aktien erfolgen. 

Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilen 

oder gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 

entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes 

begeben werden. 

Die Schuldverschreibungen können auch durch von der Gesellschaft abhängige oder 

im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaften begeben 

werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die abhängige oder im 

Mehrheitsbesitz stehende Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu 

übernehmen und den Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- oder 

Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren sowie weitere, für die 

erfolgreiche Begebung der Schuldverschreibungen erforderliche Erklärungen 

abzugeben und Handlungen vorzunehmen. Bei Emission der Schuldverschreibungen 



  

können oder werden diese im Regelfall in jeweils unter sich gleichberechtigte 

Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

bb) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 

einzuräumen. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren 

Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares 

Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 

auf die Schuldverschreibungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, 

i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

ii) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer abhängigen oder unmittelbar oder mittelbar in 

Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft bereits ausgegeben wurden oder 

noch werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von 

Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde; 

iii) sofern die Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder 

Wandlungs- oder Optionspflichten gegen Barleistung ausgegeben werden und 

der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 

ermittelten theoretischen Wert der Teilschuldverschreibungen nicht wesentlich 

im Sinne der §§ 221 Abs. 4 S. 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet. Diese 

Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für 

Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die ein anteiliger Betrag 

des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals 

entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung 

eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 

5 Hs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 S. 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese 

Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 203 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben 

werden; 

iv) soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen oder Sachleistungen, 

insbesondere zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen 



  

oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG 

verbundene Unternehmen, ausgegeben werden. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder 

Optionsrechte oder Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden, wird der 

Vorstand zudem ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 

Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine 

Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 

Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 

Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet 

wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 

Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung 

aktuellen Marktkonditionen für eine vergleichbare Mittelaufnahme entsprechen. 

cc) Wandlungs- und Optionsrechte 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können die 

Gläubiger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Bedingungen in Aktien der 

Gesellschaft wandeln. Die Anleihebedingungen können auch eine Pflichtwandlung 

zum Ende der Laufzeit oder einem früheren Zeitpunkt vorsehen oder ein 

Andienungsrecht des Emittenten beinhalten. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus 

der Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 

Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis kann sich 

auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer 

Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft ergeben. Das Wandlungsverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder 

abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. 

Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 

ausgeglichen werden. Die Bedingungen können auch ein variables 

Wandlungsverhältnis vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je 

Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen 

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 

nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Bedingungen zum Bezug 

von Aktien der Gesellschaft berechtigen oder verpflichten oder ein Andienungsrecht 

des Emittenten beinhalten. Die Bedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis 

ganz oder teilweise auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen erbracht 



  

werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 

einer Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. 

Das Bezugsverhältnis kann auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 

kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann 

vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen 

werden. Die Bedingungen können auch ein variables Bezugsverhältnis vorsehen. Der 

anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden 

Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

dd) Wandlungs- und Optionspflichten 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wandlungs- oder 

Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch 

„Endfälligkeit“) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit 

den Inhabern von Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 

des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren. In diesen Fällen kann 

der Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie dem volumengewichteten 

Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 

zehn (10) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen vor oder nach dem Tag der 

Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des unter nachstehender lit. b) 

ee) genannten Mindestpreises liegt. 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei Endfälligkeit je Teilschuldverschreibung 

auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der einzelnen Teilschuldverschreibung 

nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 199 Abs. 2 AktG ist zu beachten. 

ee) Wandlungs- und Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie muss – mit 

Ausnahme der Fälle, in denen eine Options- oder Wandlungspflicht vorgesehen ist – 

entweder mindestens 80 % des volumengewichteten Durchschnitts des Schlusskurses 

der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden 

Nachfolgesystem) an den zehn (10) Börsenhandelstagen in Frankfurt am Main vor 

dem Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Platzierung von 

Schuldverschreibungen oder über die Annahme oder Zuteilung durch die Gesellschaft 

im Rahmen einer Platzierung von Schuldverschreibungen betragen oder – für den Fall 

der Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % des volumengewichteten 

Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 

einem entsprechenden Nachfolgesystem) während (i) der Tage, an denen die 

Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main gehandelt werden, mit 



  

Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, oder (ii) 

der Tage ab Beginn der Bezugsfrist bis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 

Bezugspreises, entsprechen. §§ 9 Abs. 1 und 199 AktG bleiben unberührt. 

Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen in bestimmten Fällen Verwässerungsschutz zu gewähren bzw. 

Anpassungen vorzunehmen. Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können 

insbesondere vorgesehen werden, wenn es während der Laufzeit der 

Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft kommt, aber 

auch in Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer Wandel-

/Optionsschuldverschreibungen, Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer 

Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert der Wandlungs- bzw. Optionsrechte, die 

während der Laufzeit der Schuldverschreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer 

Kontrollerlangung durch einen Dritten) oder wenn den Inhabern von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder Wandlungs- oder 

Optionspflichten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach 

Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder der Erfüllung von Wandlungs- 

oder Optionspflichten zustünde. Die Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises 

kann auch nach Maßgabe der näheren Bestimmungen der Schuldverschreibungen 

durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts oder bei 

Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten erfüllt werden. Die Bedingungen 

können auch für andere Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des Werts der 

Wandlungs- oder Optionsrechte führen können (z. B. auch bei Zahlung einer 

Dividende), eine wertwahrende Anpassung des Wandlungs- oder Optionspreises 

vorsehen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft für den Fall einer vorzeitigen 

Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts die Zahlung einer angemessenen 

Entschädigung gewähren. In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der 

je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag der jeweiligen 

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

Die Bedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall der Wandlung oder 

Optionsausübung oder bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten oder zum 

Zwecke der Andienung auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital der 

Gesellschaft oder andere Leistungen gewährt werden können. Ferner kann 

vorgesehen werden, dass die Gesellschaft im Fall der Wandlung oder 

Optionsausübung oder bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten den 

Inhabern der Schuldverschreibungen nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern 



  

den Gegenwert in Geld zahlt oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft 

gewährt. 

Die Bedingungen können andererseits auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 

Fälligkeit der Schuldverschreibungen den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz 

oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags, Aktien der Gesellschaft 

oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft zu gewähren. 

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann außerdem vorgesehen werden, 

dass die Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach 

Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten zu beziehenden Aktien variabel ist 

und/oder der Wandlungs- oder Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand 

festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses 

oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen während der Laufzeit 

verändert werden kann. 

gg) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung 

der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und 

Stückelung, Wandlungs- oder Optionspreis und den Wandlungs- oder 

Optionszeitraum festzusetzen oder im Einvernehmen mit den Organen der die 

Schuldverschreibungen begebenden, abhängigen oder in unmittelbarem oder 

mittelbarem Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft festzulegen. 

c) Schaffung des Bedingten Kapitals 2024/I 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 11.971.377,00 (in Worten: Euro elf 

Millionen neunhunderteinundsiebzigtausend dreihundertsiebenundsiebzig) durch Ausgabe 

von bis zu 11.971.377 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2024/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei der 

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei der Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten oder bei der Andienung an die Inhaber oder Gläubiger von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend 

gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die aufgrund des vorstehenden 

Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 

dem nach Maßgabe des vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses jeweils festzulegenden 

Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 

einer von ihr abhängigen oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden 



  

Gesellschaft aufgrund des vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses bis zum 2. Juli 2029 

ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch 

machen oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen 

oder Andienungen von Aktien erfolgen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder 

Optionsrechte oder Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien 

aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien 

nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle 

nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern 

rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder 

Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung 

anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 

Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand 

wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen 

Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2024/I und nach Ablauf sämtlicher Options- und 

Wandlungsfristen zu ändern. 

d) Satzungsänderung 

§ 3 Abs. 4 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

„4. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 11.971.377,00 (in 

Worten: Euro elf Millionenneunhunderteinundsiebzigtausend 

dreihundertsiebenundsiebzig) durch Ausgabe von bis zu 11.971.377 neuen, 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem 

rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2024/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 

von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei 

der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder bei der Andienung an 

die Inhaber oder Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) 

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juli 2024 unter 

Tagesordnungspunkt 8 ausgegeben worden sind. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 3. Juli 2024 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder 

Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 



  

die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer von ihr abhängigen oder im unmittelbaren oder 

mittelbaren Mehrheitsbesitz stehenden Gesellschaft aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juli 2024 bis zum 

2. Juli 2029 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder 

Optionsrechten Gebrauch machen oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus 

solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder Andienungen von Aktien 

erfolgen oder soweit die Gesellschaft – anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags – Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- 

oder Optionsrechte oder Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene 

Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen 

bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des 

Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden 

Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern 

rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 

Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder 

Optionspflichten oder der Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist 

ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung 

entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2024/I 

und nach Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu ändern.“ 

 

II. ANLAGEN UND BERICHTE ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN 

1. Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 – Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 

Satz 2, 203 Abs. 1 und 2 AktG  

Zu Tagesordnungspunkt 7 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein Genehmigtes Kapital 

2024/I zu schaffen. Das Genehmigte Kapital 2024/I bezieht sich seinem Umfang nach auf 

50 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft und hat eine Laufzeit bis zum 2. Juli 

2029. 

Zuletzt hat die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 26. September 2018 ein 

Genehmigtes Kapital 2018/I in Höhe von EUR 11.971.377,00 geschaffen. Diese 

Ermächtigung ist am 25. September 2023 ausgelaufen.  

a) Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2024/I 



  

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen 

des zu Tagesordnungspunkt 7 zu beschließenden neuen Genehmigten Kapitals 2024/I 

erstattet der Vorstand folgenden Bericht: 

aa) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts soll 

ein praktikables Bezugsverhältnis ermöglichen und damit die technische Abwicklung einer 

Kapitalerhöhung erleichtern. Der Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel gering, der Aufwand 

für die Ausgabe von Aktien ohne Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dagegen 

regelmäßig wesentlich höher. Die Kosten eines Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen 

würden in keiner vernünftigen Relation zum Vorteil für die Aktionäre stehen. Die als sog. „freie 

Spitzen“ vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden 

bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen 

dient daher der Praktikabilität und erleichterten Durchführung einer Emission. 

bb) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr 

verbundene Unternehmen, soll dazu dienen, derartige Transaktionen liquiditätsschonend und 

zeitnah durchführen zu können. Die Gesellschaft steht in einem starken Wettbewerb und ist 

im Unternehmens- und Aktionärsinteresse darauf angewiesen, schnell und flexibel auf 

Marktveränderungen reagieren zu können. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, sich mit 

anderen Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen, Betriebe, Teile von 

Unternehmen oder Beteiligungen hieran zu erwerben sowie strategische und sonstige 

Investoren zu gewinnen. 

Im Einzelfall muss die Gesellschaft im Unternehmens- und Aktionärsinteresse in der Lage 

sein, einen Unternehmenszusammenschluss oder den Erwerb eines Unternehmens, eines 

Betriebes, den Teil eines Unternehmens, einer Beteiligung oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr 

verbundene Unternehmen sowie die Gewinnung eines Investors schnell umzusetzen. Es ist 

nicht ungewöhnlich, dass sich attraktive Akquisitionsmöglichkeiten nur dann verwirklichen 

lassen, wenn die Gesellschaft als Gegenleistung stimmberechtigte Aktien anbieten kann. Um 

solche Möglichkeiten ausnutzen zu können, muss die Gesellschaft in der Lage sein, schnell 

Aktien als Gegenleistung anbieten zu können. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft die notwendige Handlungsfähigkeit geben, um 



  

sich bietende Gelegenheiten für derartige Transaktionen schnell und flexibel ausnutzen zu 

können. Ein Bezugsrechtsausschluss würde zwar zu einer Verringerung der 

verhältnismäßigen Beteiligungsquote und des verhältnismäßigen Stimmrechtsanteils der 

bisherigen Aktionäre führen. Bei Gewährung eines Bezugsrechts an die Aktionäre könnte aber 

der eigentliche Zweck, schnell und flexibel agieren zu können, nicht erreicht werden. 

Gegenwärtig bestehen keine konkreten Erwerbsvorhaben, um von der eingeräumten 

Ermächtigung Gebrauch zu machen. Sollten sich Möglichkeiten für einen 

Unternehmenszusammenschluss oder zum Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von sonstigen Vermögensgegenständen sowie 

der Gewinnung von wesentlichen Investoren ergeben, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob 

er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung zu diesem Zweck Gebrauch machen wird. Er 

wird von einer solchen Möglichkeit nur dann Gebrauch machen, wenn die Umsetzung einer 

solchen Transaktion, insbesondere die Ausgabe von neuen Aktien gegen Ausschluss des 

Bezugsrechts, im wohlverstandenen Unternehmensinteresse liegt. Nur wenn diese 

Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch der Aufsichtsrat die erforderliche Zustimmung 

erteilen. 

cc) Bezugsrechtsausschluss zur Ausgabe von Belegschaftsaktien 

Die vorgeschlagene Möglichkeit, das Bezugsrecht zur Ausgabe von Belegschaftsaktien 

ausschließen zu können, ermöglicht der Gesellschaft, dem Vorstand, Geschäftsführern 

verbundener Unternehmen sowie Mitarbeitern der Gesellschaft oder verbundener 

Unternehmen, die an die Gesellschaft gebunden werden sollen („Begünstigte“), unter 

Umständen eine beschränkte Anzahl von Aktien der Gesellschaft zum Erwerb anzubieten. 

Von dieser Ermächtigung soll insbesondere Gebrauch gemacht werden können, um den 

Begünstigten Aktien der Gesellschaft zu Vorzugskonditionen im Rahmen eines Aktienplans, 

in Form eines Belegschaftsaktienprogramms oder auch eines Share-Matching-Scheme 

anbieten zu können. Im Vergleich zu Aktienoptionen, haben bei solchen Programmen die 

Begünstigten bereits bei Erwerb der Aktien ein Eigeninvestment zu leisten und werden 

Aktionäre der Gesellschaft; das ist für die Wahrnehmung des Incentives bei den Begünstigten 

von besonderer Bedeutung. Das Eigeninvestment kann dabei, je nach Ausgestaltung, von der 

Zahlung des (vergünstigten) Erwerbspreises für die Aktien aus dem genehmigten Kapital bis 

zur Verpflichtung, in einem bestimmten Umfang Aktien der Gesellschaft am Markt zu 

erwerben, die dann mit vergünstigten Aktien aus dem genehmigten Kapital kombiniert 

(„gematched“) werden, reichen. Über die sich an den Erwerb anschließende Haltefrist sind die 

Begünstigten mit ihrem Eigeninvestment den gleichen Kursschwankungen und Risiken 

ausgesetzt, wie andere Aktionäre der Gesellschaft, während bei Aktienoptionen vor allem die 

Chance einer zukünftigen Kursentwicklung im Vordergrund steht. Ein solcher Aktienplan 

könnte auch mit eigenen, am Markt zurück gekauften Aktien durchgeführt werden, was jedoch 



  

zu einer deutlichen Belastung der Liquidität der Gesellschaft führen würde. Daher kann es 

unter Umständen vorzugswürdig sein, einen solchen Aktienplan auf der Basis von 

genehmigtem Kapital durchzuführen. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll die 

Gesellschaft in die Lage versetzen, einen Aktienplan als ein langfristig angelegtes Instrument 

zur Motivation und Bindung von Führungskräften einzusetzen. Bei einem solchen Aktienplan 

werden Vorstand und Aufsichtsrat darauf achten, dass die vergünstigte Aktienausgabe in 

einem angemessenen Verhältnis zu dem von den Begünstigten zu erbringenden 

Eigeninvestment und der jeweiligen Gesamtvergütung steht. 

dd) Bezugsrechtsausschluss für Wandelschuldverschreibungen, Wandelgenussrechte 

oder Optionsrechte 

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen 

werden können, soweit es erforderlich ist, um auch den Inhabern von bestehenden und künftig 

zu begebenden Options- und/ oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien geben zu können, wenn dies die Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung 

vorsehen. Solche Schuldverschreibungen sind zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt 

in der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestattet, der vorsieht, dass 

den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle 

einer Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien 

eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, 

als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine 

Wandlungspflicht erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu 

einem Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – einen 

höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden 

Aktien erzielen kann. 

ee) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei 

Barkapitalerhöhungen gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausschließen können, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Die Nutzung dieser Möglichkeit des 

Bezugsrechtsausschlusses kann zweckmäßig sein, um günstige Marktverhältnisse schnell 

und flexibel zu nutzen und einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch 

sehr kurzfristig zu decken. Die bei Einräumung eines Bezugsrechts für die Aktionäre 

erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (§ 203 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 186 Abs. 1 Satz 2 

AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. 

Ferner können wegen der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in der Regel nur 

erzielt werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebunden 

ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts verlangt § 203 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. § 186 Abs. 



  

2 AktG, dass der endgültige Bezugspreis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist 

bekannt gegeben wird. Es besteht daher bei Einräumung eines Bezugsrechts ein höheres 

Marktrisiko – insbesondere das über mehrere Tage bestehende Kursänderungsrisiko – als bei 

einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine erfolgreiche Platzierung sind bei Einräumung 

eines Bezugsrechts daher regelmäßig entsprechende Sicherheitsabschläge auf den aktuellen 

Börsenkurs erforderlich; dies führt in der Regel zu ungünstigeren Konditionen für die 

Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführten 

Kapitalerhöhung. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts wird eine Platzierung nahe am 

Börsenpreis ermöglicht. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit 

hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten eine vollständige 

Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und eine anschließende Platzierung bei Dritten 

in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 

Der Anteil am Grundkapital, der auf die unter einem solchen Bezugsrechtsausschluss 

ausgegebenen Aktien entfällt, darf insgesamt 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. In 

diesem Rahmen geht der Gesetzgeber davon aus, dass es für die Aktionäre möglich und 

zumutbar ist, ihre Beteiligungsquote durch Käufe am Markt aufrechtzuerhalten. Auf diese 

Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 

2024/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß oder 

entsprechend §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines 

Bezugsrechts veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals, der auf die Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 

2024/I aufgrund von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

Weiterhin ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf die Aktien entfällt, 

die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht oder 

mit Wandlungs- und/oder Optionspflicht ausgegeben werden können oder auszugeben sind, 

sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2024/I 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Diese Anrechnungen dienen dem Schutz der 

Aktionäre, um die Verwässerung ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. Das 

Anrechnungsmodell ermöglicht es, dass auch bei einer Verknüpfung von Kapitalmaßnahmen 

und der Ausgabe von Schuldverschreibungen und/oder der Veräußerung eigener Aktien die 

Beteiligungsquote der Aktionäre um nicht mehr als 20 % verwässert wird. Im Übrigen haben 

die Aktionäre aufgrund des börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund 



  

der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die 

Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu annähernd 

gleichen Bedingungen über die Börse aufrecht zu erhalten. Es ist daher sichergestellt, dass 

in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die 

Vermögens- und Beteiligungsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2024/I unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, während der 

Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

Für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) galt bisher, dass 

das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen ausgeschlossen werden konnte, wenn 

der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und das Volumen der 

Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz — ZuFinG) 

(BGBl. 2023 I Nr. 354 vom 14.12.2023) wurde diese Grenze von 10 % auf 20 % angehoben. 

Im Sinne einer größtmöglichen Flexibilität beabsichtigt die Gesellschaft, von dieser 

gesetzlichen Neuerung Gebrauch zu machen 

ff) Bezugsrechtsausschluss zur Durchführung einer Aktiendividende (scrip 

dividend) 

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch ermächtigt sein, das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um eine sogenannte Aktiendividende (scrip 

dividend) zu optimalen Bedingungen durchführen zu können. Bei der Aktiendividende wird 

den Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der 

Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Dividende als Sacheinlage 

in die Gesellschaft einzulegen, um neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. 

Die Durchführung einer Aktiendividende kann als echte Bezugsrechtsemission insbesondere 

unter Beachtung der Bestimmungen in §186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei 

Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor 

Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Dabei werden den Aktionären nur jeweils ganze Aktien zum 

Bezug angeboten; hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für 

eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw. diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den Bezug der 

Bardividende verwiesen und können insoweit keine Aktien zeichnen; ein Angebot von 

Teilrechten ist ebenso wenig vorgesehen wie die Einrichtung eines Handels von 

Bezugsrechten oder Bruchteilen davon. Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien 

insoweit eine Bardividende erhalten, erscheint dies als gerechtfertigt und angemessen. 

Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Gewährung einer 

Aktiendividende anzubieten und vorzubereiten, ohne insoweit an die Beschränkungen des § 

186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 Abs. 2AktG (Bekanntgabe 



  

des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) gebunden zu sein. Der 

Vorstand soll deshalb auch ermächtigt sein, zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt 

sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue 

Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Dividendenanspruchs anzubieten, jedoch mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt 

auszuschließen. Die Durchführung der Aktiendividende unter formalem Ausschluss des 

Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Kapitalerhöhung zu flexibleren Bedingungen. 

Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten werden und 

überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardividende abgegolten werden, 

erscheint auch insoweit der Bezugsrechtsausschluss als gerechtfertigt und angemessen. 

gg) Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhung mit sogenannter Greenshoe-

Option 

Ein Ausschluss des Bezugsrechts ist schließlich auch zulässig zur Erfüllung einer bei der 

Emission von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit Emissionsbanken vereinbarten 

sogenannten Greenshoe-Option. Mit einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen lässt sich der 

Kapitalbedarf der Gesellschaft einfach und flexibel decken, was insbesondere angesichts 

einer künftigen möglichen weiteren Expansion der Gesellschaft von Bedeutung ist. Bei der 

Greenshoe-Option handelt es sich um eine Mehrzuteilungsoption, die bei der Emission von 

Aktien der Gesellschaft insbesondere zur präzisen Bestimmung des Platzierungsvolumens 

und zur Kursstabilisierung dient. Dabei teilen die Emissionsbanken nicht nur das geplante 

Platzierungsvolumen, sondern darüber hinaus eine gewisse Anzahl anderweitig zur 

Verfügung gestellter, zusätzlicher Aktien zu (üblicherweise bis zu 15 % des eigentlich 

geplanten Platzierungsvolumens). 

Bei operativ tätigen Gesellschaften (wie der Wild Bunch AG) können nach Aktienemissionen 

zunächst erhebliche Kursschwankungen auftreten, weil sich kein stabiles Marktgleichgewicht 

gebildet hat. Dies kann zu einem Verkaufsdruck führen, was aus Sicht der Gesellschaft und 

der Aktionäre unerwünscht ist. Daher ist die Vornahme von Kursstabilisierungsmaßnahmen 

durch die betreuende(n) Emissionsbank(en) sinnvoll. Die Emissionsbanken können dabei 

Aktien am Markt kaufen, um unmittelbar nach der Platzierung auftretende Kursrückgänge 

abzufedern. Im Hinblick auf solche Stabilisierungsmaßnahmen können den Anlegern durch 

die Emissionsbanken zusätzlich zu den im Rahmen des Angebots angebotenen neuen Aktien 

weitere Aktien der Gesellschaft zugeteilt werden („Mehrzuteilung“). Zur Deckung dieser 

Mehrzuteilung werden den Emissionsbanken typischerweise Aktien aus dem Aktienbesitz von 

Altaktionären durch Wertpapierdarlehen zur Verfügung gestellt. Falls kein Rückerwerb von 

Aktien am Markt durch die Emissionsbanken erfolgt, dient dann die Barkapitalerhöhung aus 

genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss dem Zweck, die Emissionsbank(en) in die 

Lage zu versetzen, ihre Rückübertragungsverpflichtung aus den Wertpapierdarlehen ganz 



  

oder teilweise erfüllen zu können. Die hierfür erforderliche Anzahl von Aktien kann in der Regel 

nicht anderweitig ähnlich günstig beschafft werden. Deckungskäufe am Markt zu höheren 

Kursen und dadurch entstehende Verluste können so vermieden werden. 

Eine Greenshoe-Mehrzuteilungsoption ermöglicht folglich ein besseres Ausschöpfen des 

Marktpotenzials bei der Preisfindung. Da den Anlegern auf diese Weise in deren Interesse 

eine gewisse Sicherheit bei der Preisentwicklung gegeben werden kann, sind diese 

regelmäßig bereit, einen höheren Bezugspreis zu zahlen. Die Mehrzuteilungsoption führt 

daher neben und wegen der Stabilisierung zu einer Steigerung des bei der Emission zu 

erzielenden Erlöses und liegt folglich im Interesse der Gesellschaft wie der Aktionäre. Dieser 

Bezugsrechtsausschluss ist daher zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich und 

unter Abwägung des Gesellschaftsinteresses mit den Interessen der Aktionäre als 

angemessen zu beurteilen. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten unter Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen 

Umstände und Abwägung der Unternehmensinteressen einerseits sowie der 

Aktionärsbelange andererseits einen Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen 

für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. Zu den jeweiligen Ausgabebeträgen können 

noch keine Angaben gemacht werden. Sie werden unter Berücksichtigung der Gesellschafts- 

und Aktionärsinteressen und des jeweiligen Zwecks bei Ausübung der Ermächtigung durch 

den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats angemessen festgesetzt. 

b) Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I 

Gegenwärtig bestehen keine konkreten Absichten, um von der eingeräumten Ermächtigung 

Gebrauch zu machen. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der jeweiligen Ermächtigung 

zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 

wird. Er wird dies nur dann tun, wenn dies unter Berücksichtigung der Konditionen der 

Kapitalerhöhung nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der 

Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird den Aktionären über jede 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I jeweils auf der nachfolgenden ordentlichen 

Hauptversammlung berichten. 

Der vorstehende Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1 und 2 AktG 

ist von der Einberufung dieser Hauptversammlung an auch im Internet unter 

 https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

und dort unter „Hauptversammlungen” abrufbar und wird auch während der 

Hauptversammlung dort zugänglich sein. 



  

2. Anlage zu Tagesordnungspunkt 8 – Bericht des Vorstands gemäß §§ 186 Abs. 4 

Satz 2, 221 Abs. 4 Satz 2 AktG  

Zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung am 3. Juli 2024 schlagen Vorstand und 

Aufsichtsrat vor, eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen dieser Instrumente) und jeweils ein entsprechendes neues bedingtes 

Kapital (Bedingtes Kapital 2024/I) zu schaffen. 

Diese Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen dieser Instrumente) sieht die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss vor. 

Gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S. 2 AktG erstattet der Vorstand der 

Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für die Ermächtigungen zum 

Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht: 

a. Ausgangslage 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. September 2020 hat unter 

Tagesordnungspunkt 6 einen Beschluss über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit 

zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines dazugehörigen bedingten 

Kapitals gefasst.  

Von der Ermächtigung wurde bisher kein Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung läuft am 29. 

September 2025 aus und soll vorzeitig erneuert werden. 

Um der Gesellschaft auch künftig die erforderliche Flexibilität zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen zur Unternehmensfinanzierung zu geben, soll eine 

neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und ein 

neues bedingtes Kapital im Umfang EUR 11.971.377,00 (Bedingtes Kapital 2024/I) 

geschaffen werden.  

b. Vorteile solcher Finanzierungsinstrumente 

Eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Geschäftsentwicklung des Unternehmens ist 

eine angemessene Kapitalausstattung. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen soll es der Gesellschaft ermöglichen, attraktive 

Finanzierungsmöglichkeiten flexibel und zeitnah zu nutzen. Hierdurch soll die Gesellschaft für 

die Finanzierung möglicher Übernahmen und sonstiger Erweiterungen ihres Geschäfts neben 

klassischem Fremdkapital (Bankkrediten) und Eigenkapital auch das Instrument der 



  

Schuldverschreibungen nutzen können und soll damit in die Lage versetzt werden, 

unterschiedliche Investorenkreise anzusprechen, um das in der jeweiligen Marktlage jeweils 

bezogen auf Platzierbarkeit und erzielbare Preise am besten geeignete 

Finanzierungsinstrument im Interesse der Aktionäre auswählen zu können. Die Gesellschaft 

kann zudem eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht oder ein Andienungsrecht des Emittenten 

vorsehen sowie die Schuldverschreibungen durch Lieferung eigener Aktien, Lieferung von 

Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch eine Barzahlung bedienen, wodurch der 

Gestaltungsspielraum für derartige Finanzierungsinstrumente erweitert wird. 

Der Gesellschaft soll aus Gründen der Flexibilität wiederum auch die Möglichkeit eröffnet 

werden, über mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen je nach Marktlage 

deutsche oder internationale Kapitalmärkte in Anspruch zu nehmen und die 

Schuldverschreibungen, außer in Euro, auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-

Landes auszugeben. 

c. Wandlungs- bzw. Optionspreis 

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis darf einen Mindestausgabebetrag nicht unterschreiten, 

dessen Berechnungsgrundlagen genau angegeben sind. Anknüpfungspunkt für die 

Berechnung ist jeweils der Börsenkurs der Aktie der Wild Bunch AG im zeitlichen 

Zusammenhang mit der Platzierung der Schuldverschreibung bzw. im Falle einer Wandlungs- 

oder Optionspflicht oder eines Andienungsrechts gegebenenfalls alternativ der Börsenkurs 

der Aktie der Wild Bunch AG im zeitlichen Zusammenhang mit der Ermittlung des Wandlungs-

/Optionspreises nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen. 

Der Wandlungs-/Optionspreis kann nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen in 

bestimmten Fällen angepasst werden, um entsprechend der Ermächtigung 

Verwässerungsschutz zu gewähren. Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können 

insbesondere vorgesehen werden, wenn es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 

zu Kapitalveränderungen bei der Gesellschaft kommt, aber auch in Zusammenhang mit 

Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, 

Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer Ereignisse mit Auswirkungen auf den Wert 

der Wandlungs- bzw. Optionsrechte, die während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 

eintreten (wie zum Beispiel einer Kontrollerlangung durch einen Dritten). 

Verwässerungsschutz bzw. Anpassungen können insbesondere durch die Einräumung von 

Bezugsrechten, durch Veränderung des Wandlungs-/Optionspreises sowie durch 

Einräumung einer Barkomponente vorgesehen werden. 

d. Bezugsrecht und Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht bei Begebung von Schuldverschreibungen dieser Art grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Der Vorstand kann dabei auch von 



  

der Möglichkeit Gebrauch machen, die Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder die 

Mitglieder eines Konsortiums von Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 S. 1 AktG 

gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die 

Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG). Es handelt sich hierbei nicht um eine 

Beschränkung des Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären werden letztlich die gleichen 

Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen 

werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitute bzw. dieser gleichgestellten Unternehmen 

an der Abwicklung beteiligt. 

Der Vorstand kann jedoch jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre in bestimmten Fällen ausschließen: 

(i) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, 

dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Emission ein praktikables 

Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je Aktionär 

in der Regel gering, weshalb der mögliche Verwässerungseffekt ebenfalls als gering 

anzusehen ist. Demgegenüber ist der Aufwand für eine Emission ohne einen solchen 

Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient der Praktikabilität und der leichteren 

Durchführung einer Emission. Vorstand und Aufsichtsrat halten den möglichen 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge deshalb sachlich gerechtfertigt und 

unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre auch für angemessen. Die als freie 

Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldverschreibungen 

werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich 

für die Gesellschaft verwertet. 

(ii) Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von bereits 

ausgegebenen Optionsrechten oder Wandlungsrechten bzw. entsprechender 

Pflichten 

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch jeweils ausgeschlossen werden können, 

soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflichten aus bereits zuvor 

ausgegebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung dieser Rechte bzw. nach Erfüllung dieser Pflichten als 

Aktionär zustehen würde. Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten 

der Inhaber bzw. Gläubiger von bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen hat 

den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen und 

regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus, z. B. bei 



  

Kapitalmaßnahmen, ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt werden 

braucht. Dadurch können die Schuldverschreibungen in mehreren Tranchen 

attraktiver platziert werden und es wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht. 

Auch dieser Fall des Bezugsrechtsausschlusses liegt daher im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

(iii) Erleichterter Bezugsrechtsausschluss in sinngemäßer Anwendung von § 186 

Abs. 3 S. 4 i. V. m. § 221 Abs. 4 S. 2 AktG 

Der Vorstand soll ferner in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

ermächtigt sein, bei einer Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Barleistung das 

Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der 

Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren Marktwert nicht wesentlich 

unterschreitet. Dies kann zweckmäßig sein, um eine Schuldverschreibung schnell und 

flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Da die Aktienmärkte 

volatil sein können, hängt die Erzielung eines möglichst vorteilhaften 

Emissionsergebnisses im verstärkten Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen 

kurzfristig reagiert werden kann. Günstige möglichst marktnahe Konditionen können 

in der Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu 

langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei Bezugsrechtsemissionen ist, um die 

Erfolgschancen der Emission für den gesamten Angebotszeitraum sicherzustellen, in 

der Regel ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. Zwar gestattet § 

186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Options- und 

Wandelanleihen der Konditionen dieser) bis spätestens drei Tage vor Ablauf der 

Bezugsfrist. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann 

ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der 

Festlegung der Anleihekonditionen führt. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts 

wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die alternative 

Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichem Aufwand verbunden. 

Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der 

Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Veränderung der Marktverhältnisse 

reagieren, was zu einer für die Gesellschaft ungünstigeren Kapitalbeschaffung führen 

kann. 

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung 

des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der 

bezugsrechtsfreien Ausgabe von entsprechenden Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder -pflichten sowie Andienungsrechten eintritt, 



  

kann ermittelt werden, indem der hypothetische Marktwert der Schuldverschreibungen 

nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit 

dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser 

Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis Marktwert zum 

Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck 

der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur 

unwesentlichen Abschlags zulässig. Die Verwaltung wird bei der Preisfestsetzung 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalmarktsituation den Abschlag von diesem 

Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Marktwert eines 

Bezugsrechts so gering sein, dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss 

kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. 

Eine marktgerechte Konditionenfestsetzung und damit eine Vermeidung einer 

nennenswerten Wertverwässerung können auch erfolgen, indem der Vorstand ein 

sog. Bookbuilding-Verfahren durchführt. Bei diesem Verfahren werden Investoren 

gebeten, auf der Grundlage vorläufiger Anleihebedingungen Kaufanträge zu 

übermitteln und dabei z. B. den für marktgerecht erachteten Zinssatz und/oder andere 

ökonomische Komponenten zu spezifizieren. Nach Abschluss der Bookbuilding-

Periode werden auf der Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge die 

bis dahin offenen Bedingungen, z. B. der Zinssatz, marktgerecht gemäß dem Prinzip 

von Angebot und Nachfrage festgelegt. Auf diese Weise wird der Gesamtwert der 

Schuldverschreibung marktnah bestimmt. Durch ein solches Bookbuilding-Verfahren 

kann der Vorstand ebenfalls sicherstellen, dass eine nennenswerte Verwässerung des 

Werts der Aktie durch den Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt. 

Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft zu annähernd gleichen Bedingungen durch Erwerb über die Börse 

aufrechtzuerhalten. Dadurch werden ihre Vermögensinteressen gewahrt. Denn die 

Ermächtigung zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 i. 

V. m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten bzw. 

Pflichten zum Bezug von Aktien, auf die nach der bestehenden Ermächtigung ein 

anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 20 % entfällt, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch – sofern 

dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Dabei 

stehen die Ermächtigungen zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss unter den 

noch bestehenden Ermächtigungen der Hauptversammlung nicht mehr zur 

Ausnutzung zur Verfügung. 

Auf diese Begrenzungen werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigungen bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender 



  

Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ferner 

werden auf diese Begrenzung auch Aktien angerechnet, die aufgrund einer während 

der Laufzeit dieser Ermächtigungen unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss nach 

§ 186 Abs. 3 S. 4 i. V. m. § 221 Abs. 4 S. 2 AktG begebenen Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibung auszugeben oder zu gewähren sind. Diese Anrechnung 

geschieht im Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer 

Beteiligung. 

(iv) Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von 

Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sacheinlagen bzw. 

Sachleistungen erfolgen, sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall 

wird der Vorstand auch – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – zu einem Ausschluss 

des Bezugsrechts ermächtigt. Dies soll die Gesellschaft unter anderem in die Lage 

versetzen, die Schuldverschreibungen als Akquisitionswährung einsetzen zu können, 

um in geeigneten Einzelfällen im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 

oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder 

Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG 

verbundene Unternehmen solche Sacheinlagen oder Sachleistungen gegen 

Übertragung derartiger Finanzinstrumente erwerben zu können. 

Diese Ermächtigung eröffnet jeweils die Möglichkeit – mittels Ausgabe von 

Schuldverschreibungen – im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre auf dem 

nationalen und internationalen Markt schnell und flexibel vorteilhafte Gelegenheiten 

zur Unternehmenserweiterung zu nutzen. Anders als eine Geldzahlung schont die 

Ausgabe von Schuldverschreibungen die Liquidität der Gesellschaft und stellt damit 

häufig die günstigere Finanzierungsform dar. Der Vorstand ist auch berechtigt, 

Inhabern von Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. 

AktG verbundene Unternehmen – anstelle einer Geldzahlung – ganz oder zum Teil 

Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu leisten. Die Gesellschaft erhält dadurch 

zusätzliche Flexibilität für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Kapitalstruktur. 

Die Verwaltung prüft in jedem Einzelfall sorgfältig, ob sie von der Ermächtigung 

Gebrauch machen soll, sobald sich die Erwerbsmöglichkeiten konkretisieren. Sie wird 

das Bezugsrecht der Aktionäre nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. 



  

Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss in den verschiedenen Fällen in den jeweils umschriebenen 

Grenzen erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft 

geboten. 

e. Bedingtes Kapital, sonstige Gestaltungsoptionen 

Das vorgeschlagene Bedingte Kapital 2024/I dient dazu, die mit den Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte, Wandlungs- 

bzw. Optionspflichten oder Andienungsrechte bedienen zu können. 

Die Anleihebedingungen können vorsehen oder gestatten, dass zur Bedienung von 

Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- und Optionspflichten oder zum Zwecke der 

Andienung wahlweise auch Aktien aus einem genehmigten Kapital oder im Falle einer 

diesbezüglichen gesonderten Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung 

eigene Aktien der Gesellschaft verwendet werden können. Diese Gestaltung ermöglicht es 

der Gesellschaft, auch bereits bestehende Aktien oder andere Kapitalmaßnahmen zur 

Bedienung der Schuldverschreibungen zu nutzen und erhöht damit die Flexibilität der 

Gesellschaft. Ferner können die Anleihebedingungen vorsehen, dass die Anzahl der bei 

Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung entsprechender Pflichten 

zu gewährenden Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtauschverhältnis variabel ist und auf eine 

ganze Zahl auf- oder abgerundet werden. 

Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft im Fall der Wandlung oder 

Optionsausübung oder bei Erfüllung der Options- und Wandlungspflichten den Inhabern der 

Schuldverschreibungen nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in 

Geld zahlt oder börsennotierte Aktien einer anderen Gesellschaft gewährt. Die Bedingungen 

können andererseits auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit der 

Schuldverschreibungen, den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise – 

anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags – Aktien der Gesellschaft oder börsennotierte 

Aktien einer anderen Gesellschaft zu gewähren. 

In den Bedingungen der Schuldverschreibungen kann außerdem vorgesehen werden, dass 

die Zahl der bei Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung der 

Wandlungs- oder Optionspflichten zu beziehenden Aktien variabel ist und/oder der 

Wandlungs- oder Optionspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite in 

Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von 

Verwässerungsschutzbestimmungen während der Laufzeit verändert werden kann. 

Diese Form von Schuldverschreibungen ermöglicht der Gesellschaft eine kapitalmarktnahe 

Finanzierung, ohne dass tatsächlich eine gesellschaftsrechtliche Kapitalmaßnahme 

erforderlich ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Erhöhung des Grundkapitals 



  

im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der Schuldverschreibungen bzw. Erfüllung 

entsprechender Pflichten gegebenenfalls unwillkommen sein kann. Davon abgesehen schützt 

die Nutzung der Möglichkeit der Barauszahlung die Aktionäre vor dem Rückgang ihrer 

Beteiligungsquote sowie vor der Verwässerung des Vermögenswertes ihrer Aktien, da keine 

neuen Aktien ausgegeben werden. Die Anleihebedingungen können andererseits auch das 

Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen, den Inhabern 

oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise – anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrages – Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigungen jeweils 

berichten. 

Der schriftliche Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG i. V. m. mit § 186 Abs. 

4 S. 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Zusammenhang mit der 

Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8 ist von der Einberufung dieser 

Hauptversammlung an auch im Internet unter  

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

und dort unter „Hauptversammlungen” abrufbar und wird auch während der 

Hauptversammlung dort zugänglich sein. 

 

III. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE  

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung EUR 23.942.755,00 und ist in 23.942.755 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien und 

der Stimmrechte somit jeweils auf 23.942.755. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 60 eigene Aktien hält, aus 

denen der Gesellschaft kein Stimmrecht zusteht. 

 

 

IV. TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG  

Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 

Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden 

mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der 

mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) minus zwei Stunden. 

1. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 



  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 21 

der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 26. Juni 

2024, 24:00 Uhr unter der nachstehenden Adresse 

Wild Bunch AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in Schriftform (§ 126 BGB) oder 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein 

besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes notwendig, der sich auf den im Aktiengesetz hierfür 

vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Erforderlich und ausreichend ist ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes an der Gesellschaft durch den Letztintermediär gemäß § 67 c Abs. 3 AktG 

reicht aus. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich der Nachweis auf den Geschäftsschluss 

des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den Geschäftsschluss des 11. Juni 2024, 

24:00 Uhr (nachfolgend „Nachweisstichtag“) zu beziehen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

§ 21 Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft derzeit noch vorsieht, dass sich der Nachweis 

des Anteilsbesitzes auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen 

hat. Durch das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 

(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) wurde § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG dahingehend 

geändert, dass sich der Nachweis des Anteilsbesitzes nicht wie bisher auf den Beginn des 21. 

Tages vor der Hauptversammlung beziehen muss, sondern auf den Geschäftsschluss des 22. 

Tages vor der Hauptversammlung. Eine materielle Änderung der Frist ist hiermit nicht 

verbunden. Wie die Anmeldung muss auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes der 

Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 26. Juni 2024, 

24:00 Uhr zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts bemisst sich ausschließlich nach dem 

nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem 

Nachweisstichtag ist zwar keine Sperre für die Veräußerung oder den Erwerb von Aktien 

verbunden, eine Veräußerung oder ein Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben 

jedoch keine Auswirkungen mehr auf die Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. Für die Dividendenberechtigung hat 

der Nachweisstichtag keine Bedeutung. Auch bei Veräußerung sämtlicher Aktien nach dem 

Nachweisstichtag oder eines Teils hiervon ist für die Berechtigung zur Teilnahme an der 



  

Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum 

Nachweisstichtag maßgebend. Wer erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird und vorher 

keine Aktien besessen hat, ist nicht berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und 

ein Stimmrecht auszuüben, es sei denn, er hat sich insoweit bevollmächtigen oder zur 

Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes bei der 

Gesellschaft unter oben genannter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die 

Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, 

bitten wir die Aktionäre – ohne das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 

Ausübung des Stimmrechts einschränken zu wollen – frühzeitig für die Übersendung des 

besonderen Nachweises und der Anmeldung an die Gesellschaft unter oben genannter 

Adresse Sorge zu tragen. 

2. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

a) Bevollmächtigung eines Dritten  

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben, jedoch nicht selbst 

an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihre Stimmrechte und ihre 

sonstigen Rechte in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtserteilung auch 

durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 

Stimmrechtsberater oder eine Person ihrer Wahl ausüben lassen.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen – soweit nicht ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Organisation oder Person bevollmächtigt werden soll 

– der Textform (§ 126b BGB).  

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das auf der Rückseite der Eintrittskarte 

befindliche Vollmachtsformular benutzen. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine 

gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular steht auch im 

Internet unter 

  

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

 

und dort unter „Hauptversammlungen” zur Verfügung oder kann unter folgender Adresse 

angefordert werden:  

Wild Bunch AG 

c/o Computershare Operations Center 



  

80249 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft muss entweder am Tag der 

Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erbracht werden oder der Gesellschaft 

vorher unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. In letztgenanntem Fall werden die 

Aktionäre zur organisatorischen Erleichterung gebeten, den Nachweis bis spätestens 2. Juli 

2024, 24:00 Uhr, an die vorstehend genannte Adresse zu übermitteln. 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung 

an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie diesen gemäß § 135 

AktG gleichgestellte Personen oder Organisationen) sind Besonderheiten zu beachten, die 

bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Nach dem Gesetz muss die 

Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem 

Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem 

vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 

enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie eine Vollmacht nach § 135 AktG erteilen 

wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen 

die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die 

Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 

Absatz 7 AktG nicht die Wirksamkeit der Stimmabgabe. 

b) Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären oder ihren Bevollmächtigten an, sich durch den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen. Auch für die Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Anmeldung der Aktien bis zum 

26. Juni, 24:00 Uhr erforderlich. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie 

ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem 

relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige 

Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand 

der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen; dies gilt auch für in der 

Hauptversammlung gestellte Anträge von Aktionären (z. B. Gegenanträge, Wahlvorschläge 

oder Verfahrensanträge), die nicht zuvor angekündigt worden sind. Sollte zu einem 

Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte 

Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen, 

Anträgen oder Wahlvorschlägen, oder zur Erklärung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse wird er nicht entgegennehmen.  



  

Die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso 

wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). Ein Formular, von dem bei der 

Vollmacht- und Weisungserteilung Gebrauch gemacht werden kann, wird mit der Eintrittskarte 

zugesandt, auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://wildbunch.eu/de/investor-

relations/termine/ und dort unter „Hauptversammlungen” zum Herunterladen bereitgestellt 

und unabhängig davon auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich übermittelt.  

Das Verlangen ist zu richten an: 

Wild Bunch AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Deutschland 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Aktionäre, welche die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der 

Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung 

gebeten, die Vollmacht nebst Weisungen bis spätestens 2. Juli 2024, 24:00 Uhr, an die 

vorstehend genannte Adresse zu übermitteln. 

 

 

V. RECHTE DER AKTIONÄRE  

1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG 

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 

Aktien) erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. 

Das Verlangen ist an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss gemäß § 122 Abs. 

2 AktG der Gesellschaft mindestens dreißig (30) Tage vor der Hauptversammlung, d. h. 

spätestens bis zum Ablauf des 2. Juni 2024, 24:00 Uhr, schriftlich unter folgender Adresse 

zugehen:  

Wild Bunch AG 

- Vorstand - 

Michaelkirchstr. 17-18 

10179 Berlin, Germany 

 

Deutschland 

 



  

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB per E-Mail an: 

hauptversammlung@wildbunch.eu 

 

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber 

der Aktien ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 

Antrag hält/halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 Absatz 7 AktG zu 

beachten. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft 

unter 

  

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

und dort unter „Hauptversammlungen” 

 veröffentlicht. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 

AktG 

Gemäß § 126 Absatz 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von 

Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden. Ein 

Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite 

der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 

bekannt gemachten Adresse spätestens am 18. Juni 2024, 24:00 Uhr, eingeht. 

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesellschaft einen 

Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übermitteln. 

Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der 

Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der 

nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am 18. Juni 2024, 24:00 Uhr, eingeht. 

Wild Bunch AG 

Michaelkirchstr. 17-18 

10179 Berlin, Germany 

Deutschland 



  

 

oder per E-Mail an: 

hauptversammlung@wildbunch.eu 

 

Rechtzeitig zugegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die den 

gesetzlichen Anforderungen genügen, werden unverzüglich über die Internetseite 

 

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

und dort unter „Hauptversammlungen” 

einschließlich des Namens des Aktionärs und insbesondere im Fall von Gegenanträgen der 

Begründung und im Fall von Wahlvorschlägen der durch den Vorstand zu ergänzenden 

Inhalte gemäß § 127 Satz 4 AktG sowie etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich 

gemacht. 

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag (und dessen etwaige Begründung) 

beziehungsweise einen Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der 

Ausschlusstatbestände nach § 126 Absatz 2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder 

Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 

führen würde oder die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben enthält. Jeder Aktionär hat zudem das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl 

von Abschlussprüfern und/oder Aufsichtsratsmitgliedern zu unterbreiten. Für diese 

Wahlvorschläge gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß. Ein Wahlvorschlag muss 

darüber hinaus auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag bei einer 

vorgeschlagenen Person nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort, bei einer 

vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht Firma und Sitz oder bei 

vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen 

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. Die Begründung eines Gegenantrags braucht 

nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die genannte 

Adresse zu richten. 

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 AktG 

Gemäß § 121 Absatz 3 Nr. 3 AktG wird darauf hingewiesen, dass jedem Aktionär auf 

Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Absatz 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann in der 



  

Hauptversammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder 

sonstigen Mitteilung bedarf. 

Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 

2, 126 Absatz 1, 127 und 131 Absatz 1 AktG stehen den Aktionären auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter  

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

und dort unter „Hauptversammlungen” zur Verfügung. 

 

VI. SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE 

1. Veröffentlichungen auf der Internetseite 

Die Informationen nach § 124a AktG zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung sind 

über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ und dort unter „Hauptversammlungen” 

 zugänglich. Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter 

derselben Internetadresse bekannt gegeben. 

2. Datenschutzinformationen für Aktionäre der Wild Bunch AG 

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, 

erheben wir personenbezogene Daten über Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies 

geschieht, um Aktionären und Aktionärinnen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 

Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Wild Bunch AG verarbeitet Ihre Daten als 

Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren 

personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im Internet 

auf der Internetseite zur Hauptversammlung unter https://wildbunch.eu/de/investor-

relations/termine/ und dort unter „Hauptversammlungen”. 

 

 

Berlin, im Mai 2024 

 

Wild Bunch AG 

Der Vorstand 


